
h1	 Lorem Ipsum

h2	 Lorem Ipsum
h3	 Lorem Ipsum

h4	Lorem Ipsum

h5	 Lorem Ipsum

h6	 Lorem Ipsum

copy	Lorem Ipsum

	» copy bullets 
	» Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum

copy numbers Lorem Ipsum

info	 Lorem Ipsum

PR RCD 041 – Version: b – Februar 2025 – Freigabe: Dr. Anja Dekant –  
emeis internes Dokument – Nicht für die Öffentlichkeit gedacht

RICHTLINIE
FÜR

VERANTWORT-
UNGSVOLLES

LOBBYING
Deutschland



2Richtlinie für verantwortungsvolles Lobbying

Inhaltsverzeichnis

Kapitel		  Seite

01	 Ziel	  3

02	 Definition 	  3

03	 Anwendungsbereich 	  4

04	 Grundsätze 	  4

05	� Verpflichtungen der emeis-Gruppe,  
der Mitarbeitenden, sowie Dritter in  
Bezug auf Lobbying	  5

06	 Anhang 1: Kontakte 	  11



3Richtlinie für verantwortungsvolles Lobbying

01	 Ziel

Dieses Dokument 
soll sicherstellen, 
dass die Lobbyarbeit 
der emeis-Gruppe in 
einem ethischen und 
verantwortungsbe-
wussten Rahmen  
erfolgt.

02	 Definition
Lobbying bezeichnet jede Ein-
fluss- oder Informationsmaß-
nahme, die auf Initiative eines 
Interessenvertreters der Gruppe 
bei einem öffentlichen Entschei-
dungsträger durchgeführt wird 
(insbesondere Regierungs- und 
Ministerkabinette, Parlamentari-
er, Kommunalpolitiker sowie Ab-
geordnete der Landkreise bzw. 
Bürgermeister, öffentliche Ver-
waltungsbedienstete, Leitungen 
von Behörden der öffentlichen 
Verwaltung und des Gesund-
heitswesens).

Diese Maßnahmen zielen darauf 
ab, eine öffentliche Entschei-
dung zu lenken, die entweder 
direkt die emeis-Gruppe oder 
den Sektor, in dem das Unter-
nehmen tätig ist, betrifft.

Lobbyarbeit dient der Vertre-
tung der Interessen von emeis 
und wird ausgeübt, indem dem 

öffentlichen Entscheidungs-
trägern technische Informa-
tionen über die Auswirkungen 
einer geltenden oder geplanten 
Gesetzes- oder Verordnungs-
entscheidung mitgeteilt werden 
oder um Überlegungen über die 
Notwendigkeit einer Gesetz-
gebung zu einem Thema anzu-
stellen.

Auf lokaler Ebene kann das 
Lobbying die Weitergabe von 
Informationen über den Betrieb 
oder die Nutzung der von der 
emeis-Gruppe betriebenen Ein-
richtungen betreffen.

Diese Richtlinie er-
gänzt und präzisiert 
die im Ethik- und 
CSR-Kodex sowie im 
Verhaltenskodex zur 
Korruptionsbekämp-
fung genannten  
Elemente.
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03	 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie gilt für alle durch 
die emeis-Gruppe kontrollierten 
Unternehmen, unabhängig von 
ihrem geografischen Standort.

Die Lobbytätigkeit kann von 
einem Mitarbeiter der emeis-
Gruppe ausgeübt werden, des-
sen Aufgabe im Zusammenhang 
mit öffentlichen Angelegen-
heiten steht, oder der mit einem 
öffentlichen Entscheidungsträ-

04	 Grundsätze
Im Rahmen ihrer Lobbying-Ak-
tivitäten führt die emeis-Gruppe 
unter Beachtung der geltenden 
Vorschriften jedes Landes Ak-
tionen durch, um die Positio-
nen der Gruppe bei öffentlichen 
Entscheidungsträgern zu för-
dern und zu informieren.

Um zu vermeiden, dass Lob-
byarbeit eine Bestechung 
oder Einflussnahme darstellen 
könnte, werden ausschließlich 
geschulte und gesondert be-
auftragte Personen mit Lobby-
arbeit in Deutschland betraut. 
Allen anderen Mitarbeitern ist 
es untersagt. Es ist zu jeder Zeit 
untersagt, wenn die mit der 
Lobbyarbeit betrauten Personen 
direkt oder indirekt einem öf-
fentlichen Entscheidungsträger 
(oder einer ihm nahestehenden 
Person) einen Vorteil anbieten 
oder versprechen, um eine Ent-
scheidung zu beeinflussen.

ger in Verbindung steht. Die Tä-
tigkeit kann auch einem Dritten 
übertragen werden, z. B. einer 
Vereinigung, einem Berufsver-
band oder einer Beratungsfirma 
für öffentliche Angelegenheiten.

Wenn Sie Fragen haben, wen-
den Sie sich an die Compliance-
Managerin Ihres Landes (Liste in 
Anhang 1).
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05	� Verpflichtungen der 
emeis-Gruppe, der 
Mitarbeitenden, sowie 
Dritter in Bezug auf 
Lobbying

Die emeis-Gruppe verpflichtet 
sich, ihre Lobbying-Aktivitäten 
auf transparente und integre 
Weise durchzuführen. Das heißt 
im Besonderen:

	» Nulltoleranz gegenüber Kor-
ruption und Einflussnahme in 
Übereinstimmung mit ihrem 
Ethik- und CSR-Verhaltensko-
dex sowie ihres Verhaltens-
kodexes zur Korruptionsbe-
kämpfung;

	» Einhaltung der nationalen 
Vorschriften, der Standesre-
geln und der Vorschriften der 
Institutionen, mit denen die 
Gruppe in Verbindung steht;

	» Keine Finanzierung von 
politischen Aktivitäten, auch 
nicht in Ländern, in denen 
eine solche Finanzierung 
gesetzlich erlaubt und ge-
regelt ist, um dem Grundsatz 
der politischen Neutralität zu 
entsprechen;

	» Förderung von Best Practices 
für verantwortungsbewusste 
Lobbyarbeit;

Die Mitarbeitenden der emeis-
Gruppe sowie Dritte (Verbände, 
Vereinigungen, Räte, Dienst-
leister), die mit dem Lobbying 
betraut sind, verpflichten sich 
zwingend zur:

	» Keine Personen die öffentli-
che Verantwortung tragen, 
durch spezielle Verträge für 
die Lobbyarbeit der emeis-
Gruppe in ihrem Namen han-
deln zu lassen.

	» Einhaltung der nationalen 
Vorschriften, der Standesre-
geln und der Vorschriften der 
Institutionen, mit denen die 
Gruppe in Kontakt steht;

	» Einhaltung der Bestimmun-
gen des Ethik- und CSR-Ver-
haltenskodexes sowie des 
Verhaltenskodex zur Korrup-
tionsbekämpfung und der da-
mit verbundenen Richtlinien;

	» Durchführung dieser Aktivi-
tät in einem rein beruflichen 
Rahmen;
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	» Offenlegung ihrer Identität 
und Angabe darüber, welche 
Einheit der emeis-Gruppe sie 
gegenüber den angetroffe-
nen Personen vertreten;

	» Eintragung in die Lobbyisten-
listen der Institutionen, bei 
denen sie unter Einhaltung 
der geltenden Vorschriften 
Lobbyarbeit betreiben (z. B. 
Eintragung in das Transpa-
renzregister der Europäischen 
Union). Da es keine speziel-
len Regelungen gibt, wird 
Angestellten, die dauerhaft 
oder regelmäßig Lobbyarbeit 
betreiben, empfohlen, sich 
freiwillig in die von diesen 
Institutionen eingerichteten 
Listen oder Verzeichnisse ein-
zutragen;

	» Gewährleistung der Qualität, 
Zuverlässigkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit von Informationen 
und Dokumenten, die an öf-
fentliche Entscheidungsträger 
weitergeleitet werden;

	» Einhaltung der für uns gelten-
den Vorschriften zur Veröf-
fentlichung von Informatio-
nen über unsere Lobbyarbeit;

	» Einhaltung der Vorgehens-
weise, nicht an einen öffent-
lichen Entscheidungsträger 
herantreten, um Informatio-
nen oder Entscheidungen auf 
unlautere Weise zu erlangen;

	» Einhaltung der Vorschrift, 
keinem öffentlichen Ent-
scheidungsträger unge-
rechtfertigte Vorteile an-
zubieten, zu versprechen 
oder zu gewähren, um 
Informationen oder Ent-
scheidungen zu erhalten, 
die im Interesse der emeis-
Gruppe getroffen werden. 
Für den Fall, dass die 
emeis-Gruppe auf lokaler 
und/oder nationaler Ebene 
die Dienste externer Lob-

byisten in Anspruch nimmt, 
gelten alle Bestimmungen 
dieser Richtlinie auch für 
diese. Darüber hinaus wäre 
es dann zwingend erfor-
derlich:  
 
› die Compliance-Funktion 	
(siehe Anhang 1) zu beauf-
tragen, eine Bewertung 	
des Anbieters durchzufüh-
ren; 
 
› Diese Beziehung ver-
traglich festzulegen in  
folgenden Schritten:

	» › Der Vertrag muss von 
der Rechtsabteilung des 
Konzerns überprüft und 
genehmigt werden. Der 
Vertrag muss Compliance-
Klauseln enthalten, ins-
besondere zur Bekämp-
fung von Korruption und 
illegalem Einflussnahme.

	» › Die geplante Vergütung 
sollte sich an den Markt-
standards orientieren;

	» › Der Anbieter wird ver-
pflichtet sein, alle von der 
Drittpartei ergriffenen 
Maßnahmen nachzuvoll-
ziehen und die emeis-
Gruppe in einer bestimm-
ten Häufigkeit darüber zu 
informieren; die Drittpar-
tei muss diese Maßnah-
men begründen können. 

Diese Richtlinie kann bei 
Bedarf von der Complian-
ce-Funktion der Gruppe 
geändert werden. Diese 
Änderungen können jeder-
zeit vorgenommen werden, 
um insbesondere regula-
torischen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen oder 
neu identifizierte Besonder-
heiten einzubeziehen.
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06	 Kontakte ANHANG 1

Gruppe/Corporate:
compliancecorporate@emeis.net

Cluster Frankreich:
conformitefrance@emeis.net

Cluster Deutschland:
compliance-de@emeis.com

Cluster Nordeuropa:
conformitefrance@emeis.net

Cluster Mittel- und Osteuropa:
compliance@senecura.at

Cluster Iberische Halbinsel:
compliance.iberica@emeis.net

Cluster Lateinamerika:
compliancelatam@emeis.net

Cluster Neue Lände::
compliance.cnc@emeis.net

Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich  
bitte an die Compliance:


